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 Veröffentlicht am 06.03.2006

Norm

StPO §162a

StPO §228 Abs4

StPO §252 Abs1

StPO §252 Abs2a

Rechtssatz

Durch Vorführung der Aufzeichnung einer kontradiktorischen Vernehmung in der Hauptverhandlung wird diese, wenn

der akustische Inhalt der Aufzeichnung mit dem Inhalt eines Teiles der Hauptverhandlung ident ist, inhaltlich selbst

zum Teil der Hauptverhandlung.
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